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Beitragsordnung der GEW

1. Vollbeiträge
1.1 Bei Beamtinnen und Beamten beträgt der Beitrag

0,75 Prozent der Besoldungsgruppe und
Stufe, nach der das Mitglied besoldet wird.

1.2 Bei Angestellten beträgt der Beitrag 0,7 Prozent der
Entgeltgruppe und Stufe, nach der das Mitglied ver-
gütet wird. Grundlage für die Berechnung ist der je-
weils geltende Tarifvertrag.

1.3 Bei Angestellten, deren Entgelt nicht tarifvertraglich
geregelt ist, beträgt der Beitrag 0,7 Prozent des ver-
einbarten Bruttoverdienstes.

1.4. Freiberuflich Beschäftigte zahlen 0,55 Prozent des
Honorars. (1)

1.5 Familienbezogene Gehaltsbestandteile, so genannte
individuelle Leistungszulagen und Jahressonderzah-
lungen (Weihnachts- und Urlaubsgeld), bleiben für
den Mitgliedsbeitrag unberücksichtigt.

2. Beiträge für Beschäftigte mit reduziertem
Beschäftigungsumfang

2.1 Der Beitrag für Mitglieder in einem Teilzeit-
beschäftigungsverhältnis oder mit einer durch regio-
nale Tarifverträge reduzierten regelmäßigen Arbeits-
zeit errechnet sich anteilig vom Vollbeitrag entspre-
chend dem Umfang der Teilzeitbeschäftigung.

2.2 Der Beitrag für Mitglieder in einem Altersteil-
zeitverhältnis beträgt 80 Prozent des vor Beginn der
Altersteilzeit gezahlten satzungsgemäßen Beitrages

3. Ruhestandsbeiträge
Bei Empfängern von Pensions- bzw. Rentenbezügen
beträgt der Beitrag 0,66 Prozent der Bruttoruhe-
standsbezüge. Die Beiträge werden entsprechend der
Rentenangleichung bzw. der Erhöhung der Versor-
gung angepasst.(2)

4. Mindestbeitrag
4.1 Der Mindestbeitrag gilt als die geringste Beitrags-

zahlung für alle Mitglieder mit Ausnahme der Soli-
darbeiträge und Ruhestandsbeiträge. Er gilt auch für
Mitglieder in Elternzeit, Mitglieder, die ohne Gehalt
beurlaubt oder vorübergehend aus dem Arbeitsleben
ausgeschieden sind. Ebenso gilt er für Anschlussmit-
glieder bzw. Doppelmitglieder.

4.2 Der Mindestbeitrag beträgt 0,6 Prozent der untersten
Stufe der Entgeltgruppe 1 des TVöD.

(1)
Der niedrigere Prozentsatz von 0,55 Prozent berücksichtigt die höheren

Aufwendungen für die Sozialversicherung.
(2)

Sofern vom Mitglied keine Meldung über die Bruttoruhestandsbezüge
vorliegt, wird der Beitrag auf 63 Prozent vom jeweiligen Vollbeitrag fest-
gesetzt.

5. Solidarbeiträge
Solidarbeiträge werden von Arbeitslosen und in
Ausbildung befindlichen Mitgliedern erhoben.

5.1 Als arbeitslos gemeldete Mitglieder zahlen ein Drit-
tel des Mindestbeitrages.

5.2. Studierende zahlen einen Festbeitrag von 2,50 Euro.

5.3. Praktikantinnen und Praktikanten im Anerkennungs-
jahr, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
sowie Referendarinnen und Referendare zahlen ei-
nen vollen Festbeitrag von 4 Euro.

6. Besoldungs- und Vergütungserhöhungen
6.1. Durch prozentuale Besoldungs- oder Vergütungser-

höhungen erhöht sich der monatliche Beitrag ent-
sprechend.

6.2 Beiträge für Besoldungs- und Vergütungserhöhun-
gen in Form von Einmalzahlungen werden
prozentual entsprechend den Abschnitten 1.1 bis 1.3
im Monat der Auszahlung erhoben.

6.3. Die Berechnung des neuen Beitrags wird von der
Schatzmeisterin bzw. dem Schatzmeister in Zusam-
menarbeit mit den Landesschatzmeisterinnen bzw.
Landesschatzmeistern vorgenommen und beim
nächsten Lastschrifteinzug berücksichtigt.

7. Sonstige Regelungen
7.1 Für alle Mitglieder, die unter 1 – 6 nicht eingeordnet

sind, gilt ein entsprechender Beitrag, der von den
Schatzmeisterinnen und Schatzmeistern festzulegen
ist.

7.2 Die Landesverbände können verdienten Mitgliedern
die Entrichtung des Beitrags erlassen. Die Höhe der
von den Landesverbänden an den Hauptvorstand ab-
zuführenden Beitragsanteile legt die Schatzmeisterin
bzw. der Schatzmeister in Zusammenarbeit mit den
Landesschatzmeisterinnen bzw. Landesschatzmeis-
tern nach dem Durchschnitt der zu entrichtenden
Beiträge fest.

8. Regelbeitragszahlung
8.1 Regelbeitragszahlung in der GEW ist der Einzug

mittels Lastschrift über ein Girokonto des Mitglieds.
Der Einzug erfolgt zugunsten eines Geschäftskontos
der Bundesorganisation bzw. des Landesverbandes.

8.2. Die Erteilung der Einzugsermächtigung ist Voraus-
setzung für die Aufnahme in die GEW.
Unterhält das Mitglied, das seinen Wohn- oder
Dienstort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
hat, kein Konto bei einem deutschen Bankinstitut,
kann der Beitrag auf andere Weise bezahlt werden.
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8.3. Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den sat-
zungsgemäßen Beitrag zu entrichten und seine Zah-
lungen daraufhin regelmäßig zu überprüfen. Änderun-
gen des Beschäftigungsverhältnisses mit Auswirkun-
gen auf die Beitragshöhe sind umgehend der zuständi-
gen Landesgeschäftsstelle mitzuteilen.

8.4. Überzahlte Beiträge werden nur für das laufende und
das diesem vorausgehende Quartal auf Antrag des
Mitgliedes zurückgezahlt.

9. Umstellungszeitpunkt
Bei Angestellten, die zum Zeitpunkt der Umstellung
auf ein neues Tarifsystem bereits Mitglied der GEW
waren, gilt in Fortschreibung der bisher gültigen Rege-
lungen der Beitragsordnung die Zuordnung zu Ent-
geltgruppen und –stufen entsprechend der in Anlage 1
aufgeführten Bestands- und Übergangsregelungen.
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Anlage zur Beitragsordnung

Bestandsregelungen

1. Angestellte im Gültigkeitsbereich des TVöD für
Bund und Gemeinden.
Für Mitglieder, deren Mitgliedschaft bereits im Sep-
tember 2007 bestand, gelten abweichend von der gül-
tigen Beitragsordnung besondere Regeln, die im fol-
genden aufgeführt sind:

1.1 Die Beitragsbemessung für diese Mitglieder wird den
neuen Entgeltgruppen entsprechend den Überleitungs-
regelungen des TVöD neu zugeordnet.

1.2 Mitglieder mit einem Beitrag bis einschließlich BAT
5 b zahlen zukünftig ihren Beitrag nach Stufe 3 der
neuen TVöD-Entgeltgruppe. Mitglieder mit einem
bisherigen Beitrag ab BAT 4 b zahlen zukünftig ihren
Beitrag nach Stufe 4 der neuen TvöD-Entgeltgruppe.

1.3 Stufenerhöhungen im Beitrag finden für diese Mitglie-
der nicht statt. Ziffer 6 der Beitragsordnung gilt ent-
sprechend.

1.4 Für Mitglieder, die sich in eine niedrigere Stufe als in
1.2. aufgeführt ummelden, entfallen diese Regelungen.
Sie nehmen zukünftig an Stufenerhöhungen teil.

2. Angestellte im Gültigkeitsbereich des TVL
Für Mitglieder, deren Mitgliedschaft bereits im Okto-
ber 2008 bestand, gelten abweichend von der gültigen
Beitragsordnung besondere Regeln, die im folgenden
aufgeführt sind.

2.1 Der Beitrag für diese Mitglieder wird den neuen Ent-
geltgruppen entsprechend den Überleitungsregelungen
des TVL neu zugeordnet.

2.2 Mitglieder mit einem Beitrag bis einschließlich BAT
5 b zahlen zukünftig ihren Beitrag nach Stufe 3 der
neuen TVL-Entgeltgruppe. Mitglieder mit einem bis-
herigen Beitrag ab BAT 4 b zahlen zukünftig ihren
Beitrag nach Stufe 4 der neuen TVL-Entgeltgruppe.

2.3 Stufenerhöhungen im Beitrag finden für diese Mitglie-
der nicht statt. Ziffer 6 der Beitragsordnung gilt ent-
sprechend.

2.4 Für Mitglieder, die sich in eine niedrigere Stufe als in
2.2. aufgeführt ummelden, entfallen diese Regelungen.
Sie nehmen zukünftig an Stufenerhöhungen teil.

3. Angestellte des öffentlichen Dienstes im Bundes-
land Berlin

3.1 Nach Umstellung auf ein neues Tarifsystem wird die
Beitragsbemessung dieser Mitglieder in Anlehnung an
Ziffer 1.2. der Beitragsordnung umgestellt.

3.2 Bis zur Umstellung auf ein neues Tarifsystem zahlen
Mitglieder einen Beitrag in Höhe von 1 Prozent der 4.
Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe.*)

4. Angestellte im Dienst des Bundeslandes Hessen
4.1 Nach Umstellung auf ein neues Tarifsystem wird die

Beitragsbemessung dieser Mitglieder in Anlehnung an
Ziffer 1.2. der Beitragsordnung umgestellt.

4.2 Bis zur Umstellung auf ein neues Tarifsystem zahlen
Mitglieder einen Beitrag in Höhe von 1 Prozent der 4.
Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe.(1)

5. Angestellte bei Arbeitgebern, die weiterhin BAT
oder BAT angelehnte Tarife anwenden.

5.1 Nach Umstellung auf ein neues Tarifsystem wird die
Beitragsbemessung dieser Mitglieder in Anlehnung an
Ziffer 1.2. der Beitragsordnung umgestellt.

5.2 Bis zur Umstellung auf ein neues Tarifsystem zahlen
Mitglieder einen Beitrag in Höhe von 1 Prozent der 4.
Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe.(1)

6. Bei der Umstellung auf ein neues Tarifgebiet der
Mitglieder nach Ziffer 3 bis 5 finden die Über-
gangsregelungen der Ziffern 1 und 2 dieser Anlage
entsprechende Anwendung.

7 Grundsätze für Beamtinnen und Beamte
7.1 Bis zur Umstellung auf eine neue Besoldungsordnung

im jeweiligen Bundesland zahlen Mitglieder einen Bei-
trag in Höhe von 0,75 Prozent der 6. Stufe der jeweili-
gen Besoldungsgruppe. Dies entspricht der Beitragsord-
nung i. d. F. vom 9. November 2007.

7.2 Für Mitglieder, deren Mitgliedschaft bereits zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens einer neuen Besoldungsord-
nung beim jeweiligen Dienstherrn (Bund und Länder)
bestand, gelten abweichend von Ziffer 1.1 der gültigen
Beitragsordnung besondere Regelungen, die im Folgen-
den aufgeführt sind:

7.3 Die Zuordnung zu einer bestimmten Stufe der Besol-
dungsgruppe erfolgt so, dass sie die bisherige Beitrags-
höhe widerspiegelt (Bestandsstufe).

(1)
Regelung der bisher gültigen Beitragsordnung
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7.4 Stufenerhöhungen im Beitrag finden für diese Mitglie-
der nicht statt. Ziffer 6 der Beitragsordnung gilt entspre-
chend.

7.5 Für Mitglieder, die sich in eine niedrigere Stufe als die
Bestandsstufe (Ziffer 7.3) ummelden, entfallen diese
Regelungen. Sie nehmen zukünftig an Stufenerhöhun-
gen teil.

7.6 Die Beiträge der beamteten Mitglieder in den Besol-
dungsgebieten (Bund und Länder) werden gemäß den
in den Absätzen 7.1 bis 7.5 formulierten Grundsätzen
umgestellt.

7.7 Maßgeblich für die Umstellung ist der Zeitpunkt des
Inkrafttretens der entsprechenden Besoldungsordnung.
Sie erfolgt in Zusammenarbeit des Leiters/der Leiterin
des Arbeitsbereichs Finanzen mit den jeweiligen Lan-
desverbänden.

7.8 Die Umstellungen für die Besoldungsgebiete werden
unter Ziffer 8 festgelegt und veröffentlicht.

8. Detaillierte Bestandsregelungen und Umstellungs-
zeitpunkte für die beamteten Mitglieder in den fol-
genden Besoldungsgebieten:

8.1 Hamburg zum 1. Juli 2010
Für Mitglieder, deren Mitgliedschaft bereits im Juli 2010
bestand, wird der Beitrag bis einschließlich A14 nach
Stufe 3, für die Besoldungsstufen A15 und A16 nach
der Stufe 1 der neuen Besoldungsordnung berechnet.

8.2 Baden-Württemberg ab Januar 2011
Für Mitglieder, deren Mitgliedschaft bereits im Januar
2011 bestand, wird der Beitrag nach Stufe 6 der neuen
Besoldungsordnung berechnet.


